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Vulgata-Zitate und Entlehnungen aus Kirchenvätern und spätantiken Dichtern45.
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Der Brief enthält Elemente, die auf seine Entstehung an der Kurie auch unabhän­
gig vom Namen des Ausstellers hinweisen. Der Cursus, der in der päpstlichen Kanz­
lei jener Jahre sehr konsequent befolgt wurde45, ist in dem Schreiben Lothars einge­
halten. Am häufigsten begegnet der Cursus velox (/uu/u/u):... diligat et honoret (ZI. 
7);... Domini invocabo (ZI. 14);.. .fortissimus colligavit (ZI. 25);... tempore parareris 
(ZI. 27);... succurrendum Christo iam deest (ZI. 28). Der Cursus planus (/uu/u) findet 
sich dreimal: ... vota successus (ZI. 3);... delere nituntur (ZI. 19); ... brucus absumat 
fä. 22); der Cursus tardus (/uu/uu) einmal: ... eo plus exigitur (ZI. 9). Ein einziger 
Satzschluß ist nicht rhythmisch gestaltet (quod est super omne nomen, ZI. 17), aber 
das ist ein Vulgata-Zitat, das nach den Regeln der Ars dictaminis ohnehin vom Cur­
sus ausgenommen war47. Heinrich wird nur als Kaiser, nicht jedoch als König von 
Sizilien angeredet, welchen Titel er seit der Krönung in Palermo am 25. Dezember 
1194 führte45. Da es für die Kurie seit dem Tod Tankreds am 20. Februar 1194 kei­
nen legitimen Rex Sicilie gab, vermied Papst Coelestin ID. in seinem Brief an Hein­
rich vom 27. April 1195 den Königstitel, sondern adressierte ihn Karissimo in Christo 
filio H. illustri Romanorum imperatori et semper augusto49.

Stilistische Anklänge des Briefes an Formulierungen der theologischen Werke Lo­
thars und der nach Tausenden zählenden Urkunden und Briefe Papst Innocenz’ DI. 
lassen sich unschwer feststellen. Obwohl bei Vergleichen, die mit Bibelzitaten ope­
rieren, Vorsicht geboten ist, fallen diesbezügliche Analogien auf. Das Incipit ist mit 
Hilfe eines Zitates aus der Apokalypse (19,16: Rex regum et dominus dominantium) 
gestaltet. Während die päpstliche Kanzlei vor 1198 diese Form des Briefanfanges 
vermied50, gebrauchte ihn Innocenz III. wiederholt gerade bei Schreiben, die für 
weltliche Herrscher bestimmt waren51. Das Motiv, wonach der Mensch die Ver­
pflichtung hat, die ihm von Gott erwiesenen Wohltaten zu vergelten und ihm nach 
Christi Vorbild gehorsam zu sein (nach Ps 115,12 bzw. Phil 2, 8-9), begegnet öfters 
in Briefen des Papstes, die sich auf den Kreuzzug beziehen52. Naheliegend ist es, in 
diesem Bereich Lk 12, 48 zu zitieren: Von jedem aber, dem viel gegeben ist, wird 


